
  
 
 
 
  
 

 

Merkblatt für den Mitarbeiter 
Nr. 25 

 

Haben Sie eine Kopie der Anzeige nach § 53 

Kreislaufwirtschaftsgesetz für den Transport 

von Abfällen, die im Rahmen Ihrer 

gewerblichen Tätigkeit anfallen, 

in Ihrem Montagefahrzeug? 

 

 

Bei einer entsprechenden Fahrzeugkontrolle 

ist die Anzeige vorzulegen. 

Ein Fehlen ist bußgeldbewährt! 

 
 




